
Die direkte Demokratie kommt 
dem Ideal der unmittelbaren 
Volksherrschaft am nächsten. Die 
Bürgerinnen und Bürger einer 
Direktdemokratie bestimmen 
nicht nur das politische Personal 
in Wahlen, sondern entscheiden 
in Abstimmungen auch über 
konkrete Sachfragen. Indes, über 
Gesetze oder Verfassungsartikel 
zu befinden, ist bisweilen eine 
herausfordernde Angelegenheit. 
Vor allem dann, wenn der Vorla-
geninhalt alltagsfern und komplex 
ist. Um solche direktdemokrati-
schen Entscheidungsprobleme zu 
lösen, sind Stimmbürgerinnen und 
-bürger auf Orientierungshilfen 
angewiesen. Orientierung bieten 
dabei allerlei Akteure: die Medien, 
die Wissenschaft, die Politik, der 
Staat, aber auch zivilgesellschaft-
liche oder private Akteure. Doch 

welchen Einfluss haben solche 
Akteure tatsächlich?

In diesem Beitrag stehen zwei spezi-
fische Akteure im Fokus: die Parteien 
und die Regierung. Beide leisten im di-
rektdemokratischen Willensbildungs-
prozess Hilfe. Einerseits dadurch, 
dass sie informieren. Diese Informa- 
tionen sind im Falle der Parteien meist 
parteiisch – das heisst, die Parteien 
beziehen Stellung im Abstimmungs-
kampf. Die Regierung soll hingegen 
sachlich und seriös informieren, aber 
die formellen und politischen Be-
schwerden im Nachgang zu Liechten-
steiner Abstimmungen zeigen, dass 
nicht alle der Ansicht sind, die Re-
gierung tue dies immer (siehe hierzu 
z. B.: Marxer 2018: 320). Andererseits 
leisten Parteien und Regierung bei 
der Meinungsbildung auch dadurch 
Unterstützung, dass sie Empfehlungen 
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Die Liechtensteiner und Schwei-
zer Bürgerinnen und Bürger sind 
meist sehr stolz auf die politische 
Institution der Direkten Demo-
kratie. Dieser Stolz hat sicherlich 
auch damit zu tun, dass es diese 
Möglichkeit, über Sachfragen di-
rekt zu entscheiden, anderswo 
kaum gibt. Tatsächlich wird man 
als Liechtensteiner oder Schweizer 
in anderen Ländern nicht selten 
darum beneidet. Direkt über Sach-
fragen zu entscheiden, kann aber 
durchaus herausfordernd sein. Ei-
nige der Abstimmungsfragen sind 
hoch komplex oder sehr alltags-
fern. Deshalb ist das Stimmvolk auf  
Orientierungshilfen angewiesen, 
beispielsweise auf die Empfehlun-
gen von Parteien oder der Regie-
rung. Diese Empfehlungen geben 
den Parteien und der Regierung die 
Gelegenheit, auf das Stimmverhal-
ten der Stimmberechtigten einzu-
wirken. Ist dieser Einfluss allenfalls 
zu gross? Steuern die Parteien und 
die Regierung das Stimmvolk bei 
Sachabstimmungen?

Dieser Frage wird nachgegan-
gen, indem erstmalig Gebrauch 
gemacht wird von den gepoolten 
Daten aller bisherigen Nachbe-
fragungen des Liechtenstein-Ins-
tituts. Das Liechtenstein-Institut 
hat bisher 12 Nachbefragungen zu 
Sachabstimmungen durchgeführt 
– erstmals zur Abstimmung vom 
16.3.2003 und letztmals zur Ab-
stimmung vom 18.9.2022 über die 
gesetzliche Grundlage zur 2G-Re-
gelung. Damit liegt das Stimmver-
halten der Parteianhängerschaften 
zu insgesamt 16 Vorlagen vor. Das 
sind zwar deutlich weniger Vorla-
gen als in der Schweiz. Aber doch 
genügend, um einen ersten Ver-
gleich der Parteilinien- und Regie-
rungstreue bei Sachabstimmungen 
zwischen Liechtenstein und der 
Schweiz zu ziehen 
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der Delegiertenversammlung der 
Partei beschlossen und auch gegen 
aussen so kommuniziert werden 
(«Parolenspiegel»), und sodann die 
Regierungsempfehlung, die in der 
Schweizer Abstimmungsbroschüre 
(im Volksmund auch «Abstimmungs-
büechli» genannt) gut sichtbar abge-
druckt wird. 

Die Regierungsempfehlung 
und die Parteiparolen in der 
Liechtensteiner Praxis
In Liechtenstein ist das Angebot 
an Orientierungshilfen nicht der-
art formalisiert wie in der Schweiz, 
wo im Vorfeld der Abstimmungen 
ein systematischer Parolenspiegel 
veröffentlicht wird. Aber auch hier-
zulande werden den Stimmberech-
tigten Empfehlungen angeboten. 
Die Parteivorstände oder Landes-
vorstände der beiden Grossparteien 
positionieren sich im Vorfeld von Ab-
stimmungen beispielsweise oft mit 
einer Stimmempfehlung («Parole») 
– wobei diese in der Regel Resultat 
eines Mehrheitsbeschlusses war. 
Aber selbst dort, wo keine «offiziel-
le» Parole ausgesprochen wird, ist 
nicht selten eine (recht) eindeutige 
Parteihaltung zur Vorlage erkennbar 
(Marxer 2018: 453). Beispielsweise 

abgeben. Stimmempfehlungen sind 
aufgrund der binären Entscheid- 
situation (entweder man legt ein «Ja» 
oder ein «Nein» in die Urne) jedoch 
notwendigerweise parteiisch. Aber 
für viele Stimmende sind sie gerade 
deshalb beliebt (Milic 2020). Denn 
sie stellen eine sehr effiziente Stra-
tegie der Komplexitätsreduktion dar. 
Anstelle einer mühseligen Auseinan-
dersetzung mit dem Entscheidungs-
stoff wird einfach der Parole der 
Vorzugspartei oder der Empfehlung 
der Regierung Folge geleistet. Diese 
Angewiesenheit auf Orientierungs-
hilfen macht die Stimmbürgerinnen 
und -bürger potenziell beeinflussbar. 
In der Schweizer Abstimmungsfor-
schung drängte sich deshalb rasch 
die Frage auf, ob Regierung und 
Parteien imstande sind, Sachabstim-
mungen zu steuern (Trechsel 2002). 
Sind sie als Vermittlungsinstanzen 
allenfalls gar zu mächtig geworden 
(Gruner und Hertig 1983)? 

Diesen Fragen wird nachgegangen, 
indem der Übereinstimmungsgrad 
zwischen dem Stimmverhalten der 
einzelnen Parteianhängerschaften 
und der Empfehlung der jeweiligen 
Vorzugspartei bzw. der Regierung 
ermittelt wird. Diese Übereinstim-
mung mag, wie noch gezeigt werden  
soll, verschiedene Ursachen haben.  
Aber der Übereinstimmungsgrad 
zwischen Stimmverhalten und Paro-
le der Identifikationspartei – in der 
Forschung als Parolenkonformität 
bezeichnet (Milic 2010) – gilt als 
Gradmesser für den Einfluss der Par-
teien auf die Stimmbürgerschaft bei 
Abstimmungen (Kriesi 1994, Trech-
sel 2002). Die Übereinstimmung zwi-
schen der Regierungsposition und 
dem Urnenentscheid der Bürgerin-
nen und Bürger – in der Forschung 
als «behördenunterstützendes Ver-
halten» bezeichnet (ebenso Trechsel 
2002) – gilt als Gradmesser der Kon-
trolle der Behörden über den direkt-
demokratischen Entscheidungspro-
zess. Trechsel (2002: 576) schreibt 
im Schweizer Kontext etwa von ei-
nem anfänglich «behördendesavou-
ierenden» Abstimmungsverhalten 
des Schweizer Stimmvolks, welches 
aber seit den 1970er-Jahren von ei-
ner «klaren Übereinstimmungsten-
denz zwischen den Regierenden und 
den Regierten» abgelöst worden sei. 
«Das gefährliche Biest ‹direkte De-

mokratie› wurde [von den Eliten, Er-
gänzung durch den Autor] also mit 
der Zeit gebändigt …», folgert Trech-
sel (2002: 576). Wir wollen nun wis-
sen: Wurde dasselbe Biest auch auf 
der anderen Seite des Rheins gebän-
digt?

Die Empfehlungen der Regierung 
und der Parteien
Die wichtigsten politischen Akteu-
re, von der Regierung über das Par-
lament bis hin zu den Parteien und 
involvierten Verbänden oder Or-
ganisationen, sie alle äussern sich 
mehr oder weniger pointiert im Ab-
stimmungskampf und liefern dem 
Stimmvolk so eine Orientierung. 
Gewiss, nicht immer tun dies alle 
Akteure, aber die meisten Akteure 
tun dies oftmals. Ganz grundsätzlich 
gesprochen können das Aussagen in 
Diskussionsrunden, Beiträge in Zei-
tungen, Erläuterungen, Empfehlun-
gen oder sonstige Positionsaussagen 
sein. Im Grunde genommen kommen 
als Orientierungshilfe alle Aussagen 
im Abstimmungskampf, die eine Li-
nie oder Haltung zur vorgelegten 
Sachfrage erkennen lassen, infrage. 
Die unmissverständlichsten Orientie-
rungshilfen sind sicher die Parteipa-
rolen, die in der Schweiz meist von 

Abbildung 1: Parteiparolen zur Abstimmung über die AHV-
Reform (Frauenrentenalter 65) in der Schweiz vom 25.9.2022 
(«Parolenspiegel»)

Quelle: https://www.srf.ch/news/abstimmungen-vom-25-september-parolenspiegel

https://www.srf.ch/news/abstimmungen-vom-25-september-parolenspiegel
https://www.vu-online.li/partei/news/2g-will-niemand-option-fuer-sicherheit-un-stabilitaet-im-notfall-soll-es-aber-bleiben
https://www.srf.ch/news/abstimmungen-vom-25-september-parolenspiegel
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dann, wenn sich alle bzw. die meisten 
Parteivertreter bereits im Landtag 
dafür ausgesprochen haben und an-
schliessend auch im Abstimmungs-
kampf mit einer Stimme auftreten. 
Ab und an ist indessen nicht auf An-
hieb zu erkennen, was die Parteilinie 
ist. Etwa dann, wenn eine «offizielle» 
Parole fehlt und die Äusserungen 
der einzelnen Parteivertreter diver-
gieren. Manchmal wird auch eine 
Stimmfreigabe beschlossen – oftmals 
aus Rücksicht auf die divergierenden 
Meinungen in der Parteibasis (Mar-
xer 2018: 457). Ein Beispiel ist die 
«HalbeHalbe»-Initiative: Bei der FBP 
gingen die Meinungen hierzu aus-
einander. Die FBP-Frauen sprachen 
sich beispielsweise klar zugunsten 
der Vorlage aus. Andere waren dezi-
diert dagegen. Die FBP beschloss in 
der Folge eine Stimmfreigabe. In sol-
chen Fällen bietet die entsprechende 
Partei keine eindeutig erkennbare 
Orientierungshilfe an, weil die ver-
einzelten Signale, welche von den 
Parteivertretern ausgesendet wer-
den, in ihrer Gesamtheit uneindeu-
tig bleiben. Wenn eine klare Partei- 
linie fehlt, kann logischerweise auch 
keine Parolenkonformität ermittelt 
werden. 

Die Liechtensteiner Regierung 
wiederum kommuniziert ihre Posi-
tion in der offiziellen Informations-
broschüre oft, aber nicht immer. Bei 
Volksabstimmungen auf Beschluss 
des Landtages nimmt in der Regel 
der Landtag Stellung und nicht die 
Regierung. Davon wird dann und 
wann abgewichen, ohne dass auf 
Anhieb erkennbar wäre, warum, 
wie der Super-Abstimmungssonntag 
vom 30. August 2020 zeigt. Ab und an 
verzichtet die Regierung (bewusst) 
auf eine offizielle Stellungnahme 
in der Informationsbroschüre, so 
geschehen etwa zur «HalbeHalbe»-
Initiative». Liegt aber eine Regie-
rungsempfehlung vor, wird sie in der 
Informationsbroschüre abgedruckt, 
wenn auch nicht derart feierlich wie 
im Schweizer Pendant, dem «Ab-
stimmungsbüechli», das den Schwei-
zer Stimmberechtigten zusammen 
mit dem Stimmmaterial zugeschickt 
wird. Dort wird auf der Rückseite in 
Fettbuchstaben und auf knallrotem 
Hintergrund unmissverständlich 
klar gemacht, welches die Regie-
rungsposition ist (siehe Abbildung 2, 
links). Aber auch in der Liechtenstei-
ner Informationsbroschüre werden 
Stimmberechtigte, die an der Positi-

on der Regierung interessiert sind, 
relativ rasch fündig (siehe Abbildung 
2, rechts). Die Regierungs- oder Be-
hördenlinie findet indessen auch 
anderweitig Verbreitung. Etwa wenn 
sich die Regierung bzw. das verant-
wortliche Ministerium im Abstim-
mungskampf engagieren. Dazu gehö-
ren Auftritte in Diskussionsrunden 
des Radios oder des Fernsehens, wo 
sie eine der beiden Seiten im Abstim-
mungskampf vertreten, aber auch 
die Durchführung eigener Informa-
tionsveranstaltungen – geschehen 
etwa im Vorfeld der Abstimmung 
über die S-Bahn (30.8.2020).

Zusammengefasst lässt sich sagen, 
dass sich Parteien und Regierung im 
Vorfeld von Liechtensteiner Abstim-
mungen oft positionieren. Und ge-
wiss auch mit der Hoffnung, Einfluss 
auf das Stimmverhalten nehmen zu 
können. Wozu sonst sollte man Pa-
rolen fassen oder Empfehlungen aus-
sprechen? Die Haltung der eigenen 
Identifikationspartei, aber auch die 
Regierungsposition sind überdies 
einfach ausfindig zu machen. Indes, 
nicht immer positionieren sich Par-
teien und Regierung eindeutig. Um 
den Übereinstimmungsgrad zwi-
schen Eliten und Basis zu ermitteln, 

Abbildung 2: Abstimmungsempfehlung des Bundesrates (links) und Abstimmungsempfehlung der 
Liechtensteiner Regierung (rechts) in der jeweiligen Informationsbroschüre

Ja Änderung des Bundesgesetzes über die  
Verrechnungssteuer 

Ja Änderung des Bundesgesetzes über die  
Alters- und Hinterlassenenversicherung  
(AHV 21) 

Ja Zusatzfinanzierung der AHV durch eine  
Erhöhung der Mehrwertsteuer 

Nein Massentierhaltungsinitiative 

Bundesrat und Parlament empfehlen,  
am 25. September 2022 wie folgt zu stimmen:

VoteInfo
Die App zu den Abstimmungen 
Mit Erklärvideos und Resultaten

8  |

Die Regierung ersucht die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, an den Abstimmungen teilzuneh-

men und empfiehlt, ein JA zur Abänderung des 

Bürgerrechtsgesetzes und ein JA zum Finanzbe-

schluss zur Genehmigung eines Verpflichtungs-

kredites für den Ausbau der Eisenbahnstrecke 

Feldkirch  – Buchs SG für eine S-Bahn Liechten-

stein in die Urne zu legen.

Zum Initiativbegehren HalbeHalbe zur Abände-

rung der Verfassung vom 5. Oktober 1921 ver-

zichtet die Regierung auf eine Abstimmungsemp-

fehlung.

Mit dieser Informationsbroschüre gibt die Regierung den Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern eine Orientierungshilfe für die Abstimmungen. Die Broschüre bietet gleichzeitig den 
Befürwortern und den Gegnern der jeweiligen Vorlagen die Möglichkeit, den Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürgern ihre Argumente zu erläutern.

Volksabstimmungen vom 30. August 2020

Quelle: Schweiz: Erläuterungen des Bundesrates zur Volksabstimmung vom 25.09.2022. Liechtenstein: Information der Regierung zu den Abstimmungen vom 
30. August 2020. 

https://fbp.li/aktuelles/19448/Ja-zur-S-Bahn-und-zur-doppelten-Staatsbuergerschaft
https://fbp.li/aktuelles/19448/Ja-zur-S-Bahn-und-zur-doppelten-Staatsbuergerschaft
https://www.abstimmungen.li/resultat/22#a19
https://www.abstimmungen.li/resultat/22#a19
https://www.vaterland.li/liechtenstein/politik/regierungsrat-frick-und-mim-vorstand-marxer-treffen-sich-zum-2g-duell-art-502119
https://www.vaterland.li/liechtenstein/politik/regierungsrat-frick-und-mim-vorstand-marxer-treffen-sich-zum-2g-duell-art-502119
https://www.vaterland.li/liechtenstein/politik/regierungsrat-frick-und-mim-vorstand-marxer-treffen-sich-zum-2g-duell-art-502119
https://www.vaterland.li/liechtenstein/politik/regierungsrat-frick-und-mim-vorstand-marxer-treffen-sich-zum-2g-duell-art-502119
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Liechtenstein/Politik/vb/258480/kampagne-der-regierung-zur-s-bahn-kostete-68000-franken
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Liechtenstein/Politik/vb/258480/kampagne-der-regierung-zur-s-bahn-kostete-68000-franken
https://www.volksblatt.li/nachrichten/Liechtenstein/Politik/vb/258480/kampagne-der-regierung-zur-s-bahn-kostete-68000-franken
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20220925.html
https://abstimmungen.li/abstimmung/22#a20
https://abstimmungen.li/abstimmung/22#a20
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Parteiidentifikation (ursprünglich: 
Campbell et al. 1960). In der Regel 
wird darunter eine affektive Bindung 
an eine Partei verstanden, die zeit-
lich stabil ist. Gemessen wird diese 
Bindung mit der Frage nach jener 
Partei, der man sich «nahe» oder 
«am nächsten fühlt». In den hier ver-
wendeten Nachbefragungsdaten ist 
die Parteineigung regelmässig im 
gleichen Wortlaut abgefragt worden. 
Ein erheblicher Anteil der Stimmen-
den fühlt sich keiner Partei nahe. Für 
diese Parteiungebundenen wurde 
sinnvollerweise nur die Regierungs-
unterstützung ermittelt. 

Die Parolenkonformität wiederum 
kann ermittelt werden, indem der 

Anteil jener kalkuliert 
wird, deren Stimmver-
halten identisch mit der 
Linie ihrer Partei war 
(analog dazu etwa Wag-
schal 2009, Milic et al. 
2014). Analog wurde bei 
der Regierungsempfeh-
lung vorgegangen. Be-
zog die Regierung in der 
Informationsbroschüre 
Stellung zur Vorlage, 

wird ein Grad der Regierungsunter-
stützung ermittelt, indem der Anteil 
Stimmender errechnet wird, der ei-
nen regierungskonformen Entscheid 
fällte.2  

Die Liechtenstei-
ner Befunde wurden 
sodann mit Schweizer 
Daten (2000–2021) 
verglichen. Die Schwei-
zer Daten stammen 
aus Swissvotes und 
den Vox- bzw. VOTO-
Erhebungen. Für die 
Schweiz liegen auf-
grund der viel häufiger 
stattfindenden Abstim-
mungen auch deutlich 
mehr Datenpunkte vor. 
Aufgrund dessen dürfte 
der Schweizer Befund auch stärker 
vor Ausreissern gefeit, mithin also 
verlässlicher sein.

Treiber der Parolenkonformität 
und der Regierungstreue im 
Stimmverhalten
Die Messung der Parolenkonformität 
oder der Regierungstreue ist nicht 
sonderlich schwer. Die psychologi-
sche Interpretation fällt schwerer. 

muss aber klar definiert sein, ab 
wann von einer Parteilinie oder ei-
ner Regierungsposition gesprochen 
werden kann. Zudem ist zu präzisie-
ren, wer «Parteianhängerin» oder 
«Parteianhänger» ist. Beide Fragen 
werden im nächsten Abschnitt be-
antwortet, wo zugleich auch die Da-
ten vorgestellt werden. 

Präzisierung der Begriffe und 
Datengrundlage
Zunächst zur Datengrundlage: Die 
für die vorliegende Untersuchung 
verwendeten Daten stammen aus 
zwei Quellen: Die Kontextinformatio-
nen (Parteiparolen, Regierungsemp-
fehlungen) wurden dem am Liech-
tenstein-Institut von 
Wilfried Marxer er-
stellten Abstimmungs-
datensatz entnommen. 
Diese Informationen 
wurden sodann kombi-
niert mit Individualda-
ten aus allen verfügba-
ren Nachbefragungen 
zu Liechtensteiner Ur-
nengängen. Insgesamt 
wurden bisher 12 Ur-
nengänge (16 Vorlagen)1  mit Umfra-
gen abgedeckt. Maximal liegen also 
pro Parteianhängerschaft 16 Beob-
achtungen vor. Meist sind es weniger. 
Für die «jungen», erst vor Kurzem 
gegründeten Parteien DU und DpL 
beispielsweise liegen weniger Daten-
punkte (seit 2015 bzw. 2020) als für 
die «alten», etablierten Parteien vor.

Eine Parteilinie lag dann vor, wenn 
entweder die jeweilige Parteispitze 
eine Parole fasste – unabhängig da-
von, ob dieser Beschluss einstimmig 
oder mehrheitlich zustande kam – 
oder sich im Vorfeld der Abstimmung 
in der Öffentlichkeit grossmehr-
heitlich für oder gegen die Vorlage 
aussprach. Bei der VU liegen 14, bei 
der FBP 13 und bei der FL gar für 15 
Vorlagen eine Parole bzw. eine klare 
Parteilinie vor. Bei der DU sind es 6, 
bei der DpL nur 5 Datenpunkte. Eine 
Regierungsposition wiederum wur-
de dann registriert, wenn in der offi-
ziellen Informationsbroschüre auch 
eine entsprechende Regierungsemp-
fehlung kommuniziert wurde. Dies 
war bei 12 der 16 Vorlagen der Fall.

Die Gruppe der Parteianhänger-
schaft fusst auf dem manchmal et-
was vage definierten Konzept der 

Denn eine Übereinstimmung zwi-
schen der Parole der bevorzugten 
Partei und dem Stimmentscheid ei-
nes Parteisympathisanten kann ver-
schiedene Ursachen haben. Ebenso 
die Übereinstimmung von Regie-
rungsempfehlung und individuellem 
Urnenentscheid. Wie kann, generell 
gesprochen, Parolenkonformität 
und Regierungslinientreue zustande 
kommen? 

Zum einen dadurch, dass die Emp-
fehlung der bevorzugten Partei oder 
der Regierung direkt umgesetzt 
wird. Das ist beispielsweise dann 
der Fall, wenn ein Parteisympathi-
sant sich entscheidet, anstelle einer 
zeitintensiven inhaltlichen Beschäf-
tigung mit dem Entscheidstoff, ohne 
grosses Überlegen die Empfehlung 
seiner bevorzugten Partei oder jene 
der Regierung auf den Stimmzet-
tel zu schreiben. In der kognitions-
psychologischen Literatur wird ein 
solches Verhalten als «heuristische 
Informationsverarbeitung» bezeich-
net (Chaiken 1980). Das heisst: 
Man wendet eine Heuristik, also 
eine mentale Entscheidungshilfe, 
an («ich kann meiner bevorzugten 
Partei trauen»), um sich die Kosten 
einer detaillierten inhaltlichen Aus-
einandersetzung zu sparen. Diese 
rationale und unter Umständen sehr 

effiziente Informations-
verarbeitungsstrategie 
wird auch bei der po-
litischen Meinungsbil-
dung angewendet. Wie 
häufig, ist schwierig zu 
bestimmen und hängt 
auch von der jeweili-
gen Entscheidungssitu-
ation ab (siehe hierzu: 
Milic 2020). Dass aber 
sowohl die Regierungs-
empfehlung als auch die 
Parteiparolen in diesem 
heuristischen Sinne ge-
nutzt werden, belegen 

zahlreiche Auswertungen von Nach-
abstimmungsumfragen, in welchen 
die Befragten just diese Nutzung von 
Empfehlungen explizit angaben (Mi-
lic 2020). In den Nachbefragungen zu 
Liechtensteiner Urnengängen geben 
im Schnitt rund 9 Prozent der Liech-
tensteiner Befragten an, sich stark 
oder sehr stark an der Parole der be-
vorzugten Partei orientiert zu haben. 
Bei der Regierungsempfehlung be-

In Nachbefragungen 
geben im Schnitt rund 
9 Prozent der Liech-
tensteiner Befragten 

an, sich stark oder sehr 
stark an der Parole der 

bevorzugten Partei  
orientiert zu haben. 
Bei der Regierungs-
empfehlung beträgt 

dieser Anteil  
gar 17 Prozent.

Parteien und Regie-
rung positionieren 
sich im Vorfeld von 
Liechtensteiner Ab-

stimmungen oft. Und 
gewiss auch mit der 

Hoffnung, Einfluss auf 
das Stimmverhalten 
nehmen zu können.

https://swissvotes.ch/page/home
https://vox.gfsbern.ch/de/
https://www.voto.swiss/
https://www.voto.swiss/
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rolenkonformität trotzdem selten 
Zufall. Denn es wird triftige Gründe 
geben, weshalb gerade diese (und 
nicht eine andere) Partei die eigene 
Identifikations- oder «Lieblings»-
Partei darstellt. Diese Gründe sind 
in den politischen Wertehaltungen 
begründet: Die Parteisympathisantin 
und ihre Partei teilen viele gemeinsa-
men Wertevorstellungen. Weil beide 
dieselben Wertevorstellungen ha-
ben, gelangen sie aber auch – ohne 
von der Haltung der jeweils ande-
ren zu wissen – zur selben Lösung 

eines konkreten Ent-
scheidproblems. Ein 
Beispiel: Eine FL-Sym-
pathisantin muss die 
Parole ihrer Partei zur 
«HalbeHalbe»-Initia-
tive» nicht kennen, sie 
würde aufgrund ihrer 
generellen politischen 
Haltung mit allergröss-
ter Wahrscheinlichkeit 
zur selben vorlagenspe-

zifischen Haltung gelangen wie die 
FL-Parteispitze. Wie häufig geschieht 
dies? Auch das ist schwer zu quantifi-
zieren. Aber Schweizer Untersuchun-
gen (Kriesi 1994, Selb et al. 2009, 
Bonfadelli und Friemel 2012) zeigen, 
dass eine erhebliche Zahl von Partei-

trägt besagter Anteil gar 17 Prozent. 
Sich an einer Empfehlung stark oder 
gar sehr stark orientiert zu haben, ist 
zwar nicht dasselbe wie die soldati-
sche Befolgung eines Befehls, aber 
spricht gerade im Hinblick auf die 
eingangs gestellte Frage, ob Regie-
rung und Parteien das Volk steuern, 
für ein starkes Steuerungspotenzial 
des entsprechenden heuristischen 
Hinweisgebers, sei es nun die bevor-
zugte Partei oder die Regierung.

Eine Übereinstimmung zwischen 
Elitensignal (Partei- oder Regie-
rungsempfehlung) und 
Stimmverhalten kann 
zum anderen aber 
auch dadurch zustande 
kommen, dass sowohl 
der einzelne Stimmen-
de wie auch die Partei 
(bzw. die Regierung) 
unabhängig voneinan-
der zur selben Schluss-
folgerung gelangen 
– ohne dass sich der 
eine an der Empfehlung des anderen 
orientiert hat. Bei einem Parteisym-
pathisanten, der so abstimmt, wie 
es seine Vorzugspartei empfiehlt, 
ohne aber die entsprechende Partei-
empfehlung direkt umzusetzen oder 
sie überhaupt zu kennen, ist die Pa-

sympathisanten die offizielle Parole 
ihrer bevorzugten Partei gar nicht 
kennt. Sie können sie deshalb auch 
nur schwerlich umsetzen. Nichtsdes-
totrotz stimmen sie oftmals genauso 
ab, wie es ihre Partei empfiehlt (Milic 
et al. 2014, Wagschal 2009). Die Ver-
mutung liegt nahe, dass dies an den 
gemeinsamen Wertehaltungen liegt 
(Milic 2008). 

Zuletzt kann sich diese Überein-
stimmung aber auch rein zufällig er-
geben. Weder teilt man die Haltung 
der Regierung oder seiner Partei, 
noch kennt man die Empfehlungen 
der Akteure, stimmt aber trotzdem 
wie empfohlen ab. Angesichts dessen, 
dass es bei einer Sachabstimmung 
ohnehin nur zwei Entscheidoptionen 
gibt, ist diese Chance prinzipiell gar 
nicht so gering. Gleichwohl deutet 
die Abstimmungsforschung (Kriesi 
2005, Milic et al. 2014) darauf hin, 
dass Stimmende selten einen will-
kürlichen Entscheid fällen, sondern 
sich zumindest an gewisse Entschei-
dungsregeln halten (z. B. Status-quo-
Heuristik).

Zusammengefasst lässt sich sagen, 
dass die Übereinstimmung zwischen 
Parteiparole bzw. Regierungsemp-
fehlung und Stimmverhalten des 
Parteisympathisanten verschiede-

Die kleinen Partei-
anhängerschaften in 

Liechtenstein sind 
im Vergleich zu den 

Grossparteien deutlich 
homogener und partei-
loyaler: Bei ihnen fällt 
die Linientreue kaum 
je unter 70 Prozent.

Abbildung 3: Parolenkonformität der Parteianhängerschaften in Liechtenstein (links) und in der 
Schweiz (rechts) (2000–2021)

Bemerkungen: Das Kastendiagramm zeigt die Streuung der Werte. Die einzelnen Kasten (oder «Boxen») decken die mittleren 50 Prozent der Beobachtungen 
ab, wobei der horizontale Strich im Kasten den Median darstellt. Der Median teilt die nach Grösse angeordneten einzelnen Beobachtungen in exakt zwei 
Hälften. Die «Antennen», die aus den Kästen oben und unten herausragen, entsprechen der 1.5-fachen Interquartilsweite.
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deshalb die in ihrer ideologischen 
«Nische» vorhandenen Stimmen zu 
maximieren mittels möglichst kla-
rer, kompromissloser Politik. Daraus 
folgt eine höhere innere Homoge-
nität ihrer Anhängerschaften. Und 
deshalb sind bei einer Abstimmung 
Basis und «Eliten» (gemeint sind die 
Parteispitzen) auch derart nahe bei-
einander. 

Vergleicht man die Liechtenstei-
ner mit den Schweizer Daten, so fällt 
auf, dass die Anhängerschaften aller 
vier Bundesratsparteien im Schnitt 
in etwa gleich parolenkonform ab-
stimmen: Überall beträgt der Über-
einstimmungsgrad in rund der Hälfte 
aller Abstimmungen etwa 75 Prozent 
oder mehr. Damit sind die Werte der 
vier Bundesratsparteien in etwa auf 
dem Niveau der FL. Dass die SP einen 
ähnlichen Wert wie die FL aufweist, 
überrascht nicht. Ebenso wenig 
überrascht der hohe Wert der SVP. 
Alle drei Parteien sind ideologisch 
klar positioniert. Erstaunen wecken 
indessen die hohen Werte der beiden 
Schweizer Zentrumsparteien, FDP 
und CVP, deren Anhängerschaften 
deutlich parteilinientreuer abstim-
men als jene der Liechtensteiner Zen-
trumsparteien, der VU und der FBP. 
Bei näherem Hinsehen wird indes-
sen klar: Erstens, FDP und CVP sind, 
was die Wähleranteile anbelangt, 
nicht derart gross wie die FBP und 
VU. Tatsächlich sind die FDP und CVP 
kleiner als die beiden anderen Bun-
desratsparteien SP und SVP. Kurz, 
in der Schweiz sind die Polparteien 
grös-ser als die Zentrumsparteien. 
Kleiner aber heisst weltanschaulich 
homogener. Zweitens, das Schweizer 
Regierungssystem kennt keinen Re-
gierungschef und auch keine «Regie-
rungswechsel», wie sie in Liechten-
stein aufgrund der zur Anwendung 
kommenden Praxis «3+2» (Sieger 
erhält drei, der Verlierer zwei Sitze), 
möglich sind. Die Zusammensetzung 
der Schweizer Regierung ist (meist) 
unabhängig vom Wahlresultat bei 
den nationalen Parlamentswahlen. 
Ein Regierungswechsel ist bei vier, 
unter sich nicht zusammengeschlos-
senen Parteien überdies fast schon 
ausgeschlossen. Die Parteien haben 
deshalb auch keinen (allzu grossen) 
Anreiz, sich dem Medianwähler pro-
grammatisch anzunähern.3 Kurz, die 
Schweizer Bundesratsparteien sind 

Die kleinen Parteianhängerschaf-
ten in Liechtenstein sind im Ver-
gleich zu den Grossparteien deutlich 
homogener und parteiloyaler: Bei 
ihnen fällt die Linientreue kaum je 
unter 70 Prozent. Die tiefste Paro-
lenkonformität verzeichnete die FL 
bei der Abstimmung über die Fami-
lienzulage (2016). Sie betrug «nur» 
etwas unter 70 Prozent. Aber selbst 
bei dieser Abstimmung hielten sich 
deutlich mehr FL-Sympathisierende 
an die Parteilinie als davon abwi-
chen. Die Anhängerschaften von DU 
und DPL weisen eine gar noch höhe-
re Geschlossenheit im Stimmverhal-
ten auf. Kurzum, die grossen Parteien 
zeigen eine eher geringe, die kleinen 
Parteien aber eine ausserordentlich 
hohe Parolenkonformität.

Natürlich haben diese Unterschie-
de einerseits mit der Grösse der 
Partei und andererseits mit der pro-
grammatischen Ausrichtung zu tun. 
Die Anhängerschaften der beiden 
Regierungsparteien sind deutlich 
grösser als jene der Oppositionspar-
teien. Je grösser, desto heterogener 
ist aber eine Parteianhängerschaft 
bezüglich ihrer gesellschaftspoliti-
schen Wunschvorstellungen – ceteris 
paribus. 

Sodann liegen die Differenzen 
wohl auch darin begründet, dass die 
beiden Grossparteien Volkspartei-
en (Waschkuhn 1994: 264, Marxer 
2000: 93) sind, denen es nicht pri-
mär um milieuspezifische, ideolo-
giegetriebene Politik geht, sondern 
um Wählerstimmenmaximierung 
mittels einer pragmatische(re)n 
Politik. Die meisten Wählerstim-
men sind aber in der Regel in der 
Mitte des ideologischen Spek- 
trums, wo sich der ideologisch fle-
xible idealtypische «Medianwähler» 
verortet, zu finden (Downs 1957). 
Die programmatische Ausrichtung 
einer Volkspartei ist entsprechend 
«mittig» und auf konkrete Sachfra-
gen bezogen oftmals auf beide Seiten 
offen. Eine wichtige Voraussetzung 
für diese Ausrichtung ist indessen, 
dass auch eine realistische Chance 
zur Ablösung der Konkurrenzpartei 
als Regierungspartei besteht – was 
auf die beiden Grossparteien fast 
schon exemplarisch zutrifft. Nicht 
aber auf die Kleinparteien. Sie ha-
ben so gut wie keine Chance auf Re-
gierungsbeteiligung und versuchen 

ne Ursachen haben kann. Vielleicht 
wurden Empfehlungen umgesetzt. 
Vielleicht ist die Übereinstimmung 
zwischen Parole und Stimmver-
halten die natürliche Folge einer 
vorgängigen Parteiwahl. Am wahr-
scheinlichsten ist eine Kombination 
verschiedener Gründe (Milic 2010). 
Aber unabhängig von den spezifi-
schen, individuellen Entscheidmoti-
ven, über die an dieser Stelle nur spe-
kuliert werden kann, lässt zumindest 
ein geringer Übereinstimmungsgrad 
auf ein geringes Steuerungsvermö-
gen der politischen Eliten schliessen. 
Denn: Entscheidet das Stimmvolk oft 
anders als beispielsweise die Regie-
rung empfiehlt, dann steuert die Re-
gierung das Stimmvolk bei Sachab-
stimmungen auch nicht, unabhängig 
davon, warum die Regierungsemp-
fehlung nicht eingehalten wurde.

Homogene Kleinparteien, 
heterogene Grossparteien
Wenn zunächst nur das Liechtenstei-
ner Kastendiagramm (Abbildung 3, 
linkes Panel) betrachtet wird, so fällt 
auf, dass die beiden Grossparteien 
deutlich mehr Mühe bekunden, ihre 
Anhängerschaften auf Linie zu hal-
ten, als die drei kleinen Parteien. Der 
Median für die VU liegt gerade mal 
bei etwas über 50 Prozent, jener der 
FBP bei knapp 65 Prozent, während 
in rund der Hälfte aller Abstimmun-
gen fast 80 Prozent der FL-Sympathi-
santen so stimmen, wie ihre Partei 
empfiehlt. Bei der DU und der DpL 
sind es nochmals (deutlich) mehr. Al-
lerdings liegen für diese beiden Par-
teien nur wenige Fälle vor. Überdies 
ist die Spannweite der Parolenkon-
formität bei den Grossparteien grös-
ser als bei den Oppositionsparteien. 
Bei der FBP reichen die Werte von 
rund 10 Prozent (Familienzulage, 
2016) bis 95 Prozent (Vetorecht des 
Fürsten, 2012), bei der VU zwischen 
15 (Familienzulage, 2016) und bis 
85 Prozent (HalbeHalbe-Initiative, 
2020). 

Bemerkenswert: Obwohl für die 
vier Bundesratsparteien FDP, CVP, SP 
und SVP deutlich mehr Fälle vorlie-
gen (Abbildung 3, rechtes Panel), gab 
es nirgendwo einen so tiefen Parolen-
konformitätswert wie für die FBP 
und die VU. Auf die Gründe hierfür 
soll im Schlussabschnitt zurückge-
kommen werden.

https://www.abstimmungen.li/resultat/19
https://www.abstimmungen.li/resultat/19
https://www.abstimmungen.li/resultat/16#a62
https://www.abstimmungen.li/resultat/16#a62
https://www.abstimmungen.li/resultat/24#a28
https://www.abstimmungen.li/resultat/24#a28
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digen Ministerin ist dabei im Übrigen 
wichtiger als die Parteizugehörigkeit 
des Regierungschefs.

The Government’s Most Loyal 
Opposition: die FL
Erstaunlich ist aber, dass die Anhän-
gerschaft der Oppositionspartei FL 
an der Urne ähnlich regierungstreu 
stimmt wie die Regierungspartei 
FBP. Allerdings ist die Bandbreite 
der Regierungstreue bei der FL grös- 
ser als bei FBP und VU. Sie reicht 
von 7 Prozent (Verfassungsinitia-
tiven des Fürsten, 2003) bis zu 81 
Prozent (Doppelte Staatsbürger-
schaft, 2020). Die chronologische 
Entwicklung der Regierungstreue 
(Abbildung 4) zeigt überdies, dass 
die FL-Anhängerschaft noch zu Be-
ginn des Jahrtausends auf scharfem 
Oppositionskurs an der Stimmurne 
war, sich aber seit 2014 zur regie-
rungstreuesten Parteianhängerschaft 
«transformierte». Fraglich ist freilich, 
wer sich hier «transformierte» und 
ob überhaupt eine Transformation 
stattfand. Abgesehen davon, dass uns 
nur wenige Beobachtungen zur Ver-
fügung stehen (12), muss sich ja die 
FL-Anhängerschaft nicht zwingend 

höchste 93 Prozent (Initiative Ver-
fassungsfrieden, 2003). Bei der VU 
liegen die Werte für Regierungstreue 
kompakter beieinander. Der tiefste 
und der höchste VU-Wert wurden bei 
den gleichen Abstimmungen erzielt 
wie bei der FBP (Doppelte Staats-
bürgerschaft, 2020; Initiative Verfas-
sungsfrieden, 2003). 

Auffällig ist bei den Anhänger-
schaften der beiden Grossparteien 
folgendes Muster: Das behörden-
konforme Stimmverhalten ist in 
jener Anhängerschaft grösser, de-

ren Parteivertreterin/-
vertreter das jeweilige, 
zuständige Ministerium 
leitete. Von dieser Regel 
gab es nur eine win-
zige Ausnahme: Das 
2G-Gesetz (18.9.2022) 
erhielt von der VU-An-
hängerschaft in unserer 
Stichprobe eine etwas 
höhere Zustimmung 
(68%) als von der FBP-

Anhängerschaft (66%), obwohl das 
Geschäft in die Zuständigkeit des 
Gesellschaftsministeriums (Manuel 
Frick, FBP) fiel. Die Parteifarbe des 
zuständigen Ministers / der zustän-

Weltanschauungsparteien, «die auf 
halbem Weg zur Allerweltspartei ste-
hen geblieben sind» (Emmenegger 
und Rogger 2003). Ihre Anhänger-
schaften – auch jene der Zentrums-
parteien – sind deshalb auch ideolo-
gisch ziemlich homogen.

Bedingte Regierungstreue an 
der Urne, aber Loyalität zum 
zuständigen Ministerium
Welche Parteianhängerschaften sind 
bei Sachabstimmungen am ehesten 
auf Regierungslinie? Wenig erstaun-
lich liegen die Gefolg-
schaften der beiden Re-
gierungsparteien4 FBP 
und VU in (knapp) über 
der Hälfte aller Abstim-
mungen mehrheitlich 
auf Regierungslinie. Im 
Schnitt verhalten sich 
FBP-Sympathisierende 
an der Urne etwas re-
gierungstreuer (60%) 
als VU-Anhängerinnen 
und -Anhänger (54%). Andererseits 
streuen die Werte bei der FBP stär-
ker als bei der VU: Der tiefste Wert 
betrug bei der FBP 25 Prozent (Dop-
pelte Staatsbürgerschaft, 2020), der 

Abbildung 4: Chronologische Entwicklung der Regierungstreue der Parteianhängerschaften  
in LiechtensteinAbbildung 4: Chronologische Entwicklung der Regierungstreue der Parteianhängerschaften in Liechtenstein 
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kenversicherungsgesetz, 2015) legte 
mehr als ein Drittel einer der beiden 
Parteianhängerschaften (DU) so ein 
wie von der Regierung empfohlen. 
Ansonsten blieb die Regierungsun-
terstützung stets unter der 33-Pro-
zent-Marke. Der Umstand, dass die 
Regierungsposition in jüngerer Ver-
gangenheit oftmals an der Urne un-
terlag, liegt allerdings nicht primär 
an der Opposition der beiden Par-
teianhängerschaften DU und DpL 
– dazu sind sie zahlenmässig nicht 
gross genug –, sondern daran, dass 
die grösste politische Merkmals-
gruppe überhaupt, die Parteiunge-
bundenen, im Schnitt eher gegen als 
für die Regierung Position bezogen.

Vergleicht man das Liechten-
steiner Kastendiagramm mit der 
Schweizer Variante (Abbildung 5), so 
sind gewisse Parallelen zu erkennen, 
aber auch Unterschiede, die mit den 
unterschiedlichen Parteiensyste-
men zu tun haben. Zunächst fällt auf, 
dass die Regierungstreue aller vier 
Bundesratsparteien meist höher ist 
als jene der Liechtensteiner Partei-
en. Den tiefsten Durchschnittswert 
erzielte mit 55 Prozent die SVP. Nur 
die FBP-Anhängerschaft erzielte von 
den Liechtensteiner Parteien einen 
höheren Mittelwert (60%). Gewiss, 
ein vollständiger Vergleich zwischen 

men in den letzten Jahren selten zur 
Abstimmung, während Referenden 
gegen Verfassungsartikel und Ge-
setze häufig von DU- oder DpL-Seite 
kamen oder zumindest unterstützt 
wurden. Eine Ausnahme bildete die 
«HalbeHalbe»-Initiative. Sie kam aus 
dem Mitte-Links-Spektrum. Aber das 
Beispiel dieser Initiative zeigt, dass 
der hier ausgewiesene Wert, zwei-

tens, auch davon abhängig 
ist, ob die Regierung tat-
sächlich Stellung bezieht 
oder nicht. Wenn die Re-
gierung auf eine Stellung-
nahme verzichtet, kann 
folgerichtig auch keine 
Regierungsunterstützung 
ermittelt werden. Just bei 
der «HalbeHalbe»-Initia-
tive fehlt ein Positionsbe-
zug der Exekutive. Hätte 
die Regierungsposition, 
bloss mal angenommen, 
damals gleich gelautet 

wie jene des Landtags (d. h. «Nein»), 
wäre der hier ausgewiesene Wert 
der Regierungsunterstützung der FL 
deutlich gefallen – denn sie stimmte 
der Vorlage als einzige Parteianhän-
gerschaft mehrheitlich (75%) zu.

DU und DpL sind an der Stimm-
urne unverkennbar Oppositionsan-
hängerschaften. Nur einmal (Kran-

der Haltung der Regierung program-
matisch über die Zeit angenähert ha-
ben. Denkbar wäre prinzipiell auch 
das Gegenteil davon: Die Regierungs-
linie ist heute häufiger auf FL-Linie 
als früher. 

Bei der Interpretation der Regie-
rungstreue ist Folgendes zu beach-
ten: Die ausgewiesenen Werte sind 
erstens davon abhängig, welche 
Sachfragen am Ende 
zum Volksentscheid 
gelangen und wel-
che nicht. Sind es 
beispielsweise vor 
allem Referenden 
von rechts, so ist es 
aufgrund der ideolo-
gischen Position der 
beiden Grossparteien 
(mittig) und der FL 
(links) von vornher-
ein wahrscheinlicher, 
dass die FL-Anhän-
gerschaft am ehesten 
auf Regierungslinie bleibt – voraus-
gesetzt, Letztere ist identisch mit 
der Position des Landtages. Bei (von 
der Regierung abgelehnten) Volks-
initiativen von (Mitte-)Links sieht 
es hingegen genau umgekehrt aus. 
Die FL dürfte in solchen Fällen in 
scharfer Opposition zur Regierung 
stehen. Nur, solche Initiativen ka-

DU und DpL sind  
an der Stimmurne  

unverkennbar  
Oppositionsanhänger-

schaften. Nur  
einmal legte mehr  

als ein Drittel einer  
der beiden Parteian-
hängerschaften (DU) 

so ein wie von der 
Regierung empfohlen. 

Abbildung 5: Regierungstreue der Parteianhängerschaften in Liechtenstein (links) und in der Schweiz 
(rechts) (2000–2021)

Bemerkungen: Das Kastendiagramm zeigt die Streuung der Werte. Die einzelnen Kasten (oder «Boxen») decken die mittleren 50 Prozent der Beobachtungen 
ab, wobei der horizontale Strich im Kasten den Median darstellt. Der Median teilt die nach Grösse angeordneten einzelnen Beobachtungen in exakt zwei 
Hälften. Die «Antennen», die aus den Kästen oben und unten herausragen, entsprechen der 1.5-fachen Interquartilsweite.
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hat ihre individuelle Basis im behör-
denkritischeren Stimmverhalten der 
Liechtensteiner Stimmenden. Selbst 
die SVP-Anhängerschaft, oftmals 
als chronische Nein-Sager betitelt, 
stimmt im Schnitt linientreuer ab als 
vier der fünf Liechtensteiner Partei-
en.

Die Gründe hierfür sind unklar. 
Ursachenforschung war keines der 
Ziele dieses Beitrags. Aber anzuneh-
men ist, dass die Gründe darin lie-
gen, dass sich die politischen Syste-
me Liechtensteins und der Schweiz 
trotz vieler Ähnlichkeiten eben doch 
unterscheiden. Das Schweizer Partei-
ensystem ist beispielsweise zersplit-
terter und polarisierter. Das wirkt 
sich auf die innere Geschlossenheit 
der einzelnen Anhängerschaften aus. 
Zwei Polparteien (SVP und SP) sind 
zudem in der Regierung vertreten, 
was deren Regierungskritik zumin-
dest teilweise bändigt. Sodann äus-
sert sich der Schweizer Bundesrat 
ebenso wie die Parteien zu (fast) 
jedem einzelnen Abstimmungsge-
schäft. Hinzu kommt, dass in der 
Schweiz häufiger abgestimmt wird. 
Beides macht den Datenfundus in 
der Schweiz viel reichhaltiger und 
robuster gegenüber ungewöhnlichen 
«Ausreisser»-Abstimmungen. 

Mit der Anzahl Vorlagen ist wahr-
scheinlich auch ein weiterer Umstand 
indirekt verknüpft: Liechtensteiner 
Vorlagen, so scheint es, weisen im 
Schnitt eine geringere materielle 
Komplexität auf als Schweizer Ab-
stimmungsgeschäfte. In der Schweiz 
wird immer wieder über höchst all-
tagsferne Sachfragen (Neue Finan-
zordnung, Justizinitiative, Stempel-
abgabe, Verrechnungssteuer etc.) 
befunden. Gerade bei diesen, oftmals 
wenig umstrittenen Vorlagen ist das 
Schweizer Stimmvolk stark auf Ori-
entierungshilfen angewiesen. Tat-
sächlich geben bei solchen Vorlagen 
15–20 Prozent der Stimmenden an, 
entweder die Regierungsempfehlung 
oder Parteiparolen befolgt zu haben, 
ohne sich weiter um den Inhalt ge-
kümmert zu haben (Milic 2020). Real 
dürfte dieser Wert sogar noch höher 
liegen. 

Solche, von der Lebenswelt des 
normalen Stimmenden weit entfern-
ten Vorlagen bilden in Liechtenstein 
eher die Ausnahme, sicher im hier 
untersuchten Zeitraum. Je alltags-

aber man stimmt im Endeffekt regie-
rungstreu ab. 

Steuern die Parteien und 
die Regierung das Volk bei 
Sachabstimmungen?
Weder Parteien noch Regierung 
steuern das Liechtensteiner Stimm-
volk. Das soll nicht bedeuten, dass 
sie keinen Einfluss auf das Stimm-
verhalten ausüben. Aber dieser Ein-
fluss ist bei weitem nicht so gross, als 
dass von einer Steuerung die Rede 
sein kann. Der Grad an Parteiloyali-
tät variiert zwar unter den Liechten-
steiner Parteien, aber bei den beiden 
Grossparteien ist er im Vergleich zu 
den Schweizer Bundesratsparteien 
eher schwach ausgeprägt. Und selbst 
über diese Schweizer Parteien heisst 
es in der Forschung, dass sie «das 
Volk nicht steuern – jedenfalls nicht 
auf direktem Wege» (Trechsel 2002: 
580). Umso mehr trifft dies auf die 
beiden Liechtensteiner Grosspartei-
en zu. Ihre Anhängerinnen und An-
hänger weichen ziemlich häufig von 
der Parteilinie ab. 

Die kleinen Parteien FL, DU und 
DpL können indessen auf ein weitaus 
parteilinientreues Verhalten ihrer 
Gefolgschaften an der Urne zählen. 
Aber selbst bei ihnen ist fraglich, ob 
dies auf die Orientierung an Empfeh-
lungen zurückzuführen ist. Die hohe 
Übereinstimmungsrate sagt wohl 
eher etwas darüber aus, wie einig 
sich Parteispitze und Parteibasis hin-
sichtlich Wertevorstellungen sind.

Auch die Regierungsunterstützung 
an der Urne ist in Liech-
tenstein im Vergleich 
zur Schweiz mässig. Al-
lein der Vergleich der 
Erfolgsquoten sowohl 
von Volksinitiativen als 
auch von Referenden auf 
Verlangen (fakultative 
Referenden) zwischen 
der Schweiz und Liech-
tenstein belegt dies: In 

der Schweiz siegt die Regierungsseite 
in 57 Prozent aller Referendumsab-
stimmungen und in 89 Prozent aller 
Initiativabstimmungen, während in 
Liechtenstein die Regierung in bloss 
41 Prozent aller Referendumsab-
stimmungen und in 67 Prozent aller 
Initiativabstimmungen die Oberhand 
behält. Diese Differenz in den Er-
folgsquoten der beiden Volksrechte 

Liechtenstein und der Schweiz müss-
te auch die Schweizer Nicht-Bundes-
ratsparteien berücksichtigen. Aber 
immerhin konnten die Bundesrats-
parteien lange Zeit fast 80 Prozent 
oder mehr Wählerinnen und Wähler 
in sich vereinigen.

Die regierungstreuesten Anhän-
gerschaften sind sodann jene der 
beiden, wie sie sich selbst oft be-
zeichnen, «staatstragenden» Zent-
rumsparteien FDP und CVP (neu: die 
Mitte). Wie gesagt, alle vier hier un-
tersuchten Schweizer Parteien sind 
Regierungsparteien, denn alle haben 
mindestens einen Vertreter in der 
Schweizer Exekutive. Aber die beiden 
Zentrumsparteien und ihre Vertreter 
im Bundesrat sind aufgrund dessen, 
dass sie für praktisch jede Mehrheit 
im Parlament wie auch im Bundes-
rat (alleine schon aus rechnerischen 
Gründen) mit ins Boot geholt werden 
müssen, bei fast allen Abstimmungen 
auf der Regierungsseite. Tatsächlich 
lauten die Parolen von FDP und CVP 
viel öfter gleich wie jene der Regie-
rung, während bei SP und SVP ein 
Abweichen davon deutlich öfter vor-
kommt.5

SVP- und SP-Anhängerschaft sind 
seltener auf Regierungslinie als FDP 
und CVP. Aber ihre Oppositionsrolle 
nehmen sie anteilsmässig weniger 
oft (bzw. weniger ausgeprägt) wahr 
als die DU- und DpL-Anhängerschaf-
ten. Zudem streut das Ausmass der 
Regierungstreue bei SVP und SP 
stärker als bei den beiden Zentrums-
parteien. Das hat mit der «fallweisen 
Opposition» zu tun, 
welche insbesondere 
die beiden grossen Pol-
parteien (SP und SVP) 
spielen. In der Steuer- 
und Sozialpolitik ist es 
meist die SP, die aus 
dem Verbund der Re-
gierungsparteien aus-
schert, bei migrations- 
oder europapolitischen 
Fragen in der Regel die SVP. Aber 
sind die beiden Polparteien Teil des 
Regierungslagers bei Abstimmun-
gen, so sind ihre Anhängerschaften 
oft jene, die am regierungstreuesten 
stimmen (Milic et al. 2014). Noch-
mals, das heisst nicht, dass man sich 
innerhalb der SP oder SVP in solchen 
Situationen auch tatsächlich an der 
Regierungsempfehlung orientiert, 

Erstaunlich ist  
aber, dass die  

Anhängerschaft der  
Oppositionspartei FL 
an der Urne ähnlich  

regierungstreu  
stimmt wie die 

Regierungspartei FBP.
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näher aber der Abstimmungsgegen-
stand, desto weniger Orientierungs-
hilfen sind nötig. Umso kritischer und 
eigenständiger das Stimmverhalten. 
Hinzu kommt, dass in der Schweiz 
auch von vornherein chancenlose 
Aussenseiter-Initiativen lanciert und 
tatsächlich auch zur Abstimmung 
gelangen. Das scheint in Liechten-
stein seltener der Fall zu sein. Kurz, 
das «gefährliche Biest der direkten 
Demokratie» (Trechsel 2002: 576) 
bleibt diesseits des Rheins weitge-
hend «ungebändigt».   
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Anmerkungen
1. Konkret sind dies die beiden Verfassungs- 

initiativen vom 16.3.2003, die Volksiniti-
ative «Hilfe statt Strafe» vom 18.09.2011, 
das Referendum zum Neubau Landesspital 
vom 30.10.2011, die Volksinitiative «Veto-
recht (Ja – damit deine Stimme zählt)» vom 
1.7.2012, die beiden Pensionskassen-Initia-
tiven vom 15.6.2014, das Krankenversiche-
rungsgesetz vom 13.12.2015, die Vorlage 
zum Familienzulagen-Gesetz vom 18.9.2016, 
die Tour-de-Ski-Vorlage vom 25.1.2018, der 
Neubau des Landesspitals vom 24.11.2019, 
die «HalbeHalbe»-Initiative sowie die Abstim-
mungen über die Doppelte Staatsbürgerschaft 
und die S-Bahn vom 30.8.2020, die Franchise-
Initiative der DpL vom 26.6.2022 und die Ab-
stimmung über das 2G-Gesetz vom 18.9.2022.

2. Bei vier Vorlagen («HalbeHalbe»-Initiative, 
Familienzulagengesetz, «Hilfe statt Strafe»-
Initiative, «Ja – damit deine Stimme zählt»-
Initiative) liegt in der Informationsbroschüre 
der Regierung keine Empfehlung vor. Bei der 
Initiative «Verfassungsfrieden» gab es zwar 
keine direkte Empfehlung im Gegensatz zur 
Initiative des Fürsten, die zur Annahme emp-
fohlen wurde. Aber der Text in der Informati-
onsbroschüre lässt eine klare Regierungslinie 
erkennen: «Nach jahrelangen Verhandlungen 
ist es gelungen, einen Kompromiss zu finden, 
der die Zustimmung des Landesfürsten, der 
Regierung und der Mehrheit der Landtagsab-
geordneten findet. Dies trifft für die Initiative 
‹Verfassungsfrieden› nicht zu.»

3. Im Schweizerischen Regierungssystem kommt 
hinzu, dass selbst dann, wenn sich eine Partei 
programmatisch auf den «Medianwähler» zu-
bewegen würde (wozu sich durchaus Gründe 
finden liessen), sie aufgrund des zersplitterten 
Parteiensystems Stimmen an ihren ideologi-
schen «Rändern» an Konkurrenten verlieren 
würde. Schliesslich war die CVP eine katholi-
sche Milieupartei, was eine ideologische Öff-
nung lange Zeit erheblich erschwerte. 

4. Zwei Vorlagen, die beiden Verfassungsinitia-
tiven von 2003, fallen in die Zeit der FBP-Al-
leinregierung (2001–2005). Alle anderen hier 
untersuchten Abstimmungen fanden später 
statt, somit im Zeitraum einer gemeinsamen 
Regierung beider Grossparteien.

5. Wenn wir nur materielle Empfehlungen (d. h. 
«Ja» oder «Nein») betrachten, so lauteten bei 
der CVP die Empfehlungen in 20 von 568 Fäl-
len anders als jene des Bundesrats. Bei der FDP 
waren es 36 in 605 Fällen, bei der SP hingegen 
239 von 579 Fälle und bei der SVP immerhin 
113 von 569 Fälle.
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